
Landesamt für Qualitätssicherung  
und Informationstechnologie der  
Lehrerausbildung (LAQUILA)
Tel. 0231 9369 7770
beratung@lehrkraft-werden.nrw 

Bezirksregierung Arnsberg
Tel. 02931 82 3139 
ZentraleBeratungsstelle@bra.nrw.de

Bezirksregierung Detmold
Tel. 05231 71 4719
poststelle@bezreg-detmold.nrw.de

Bezirksregierung Düsseldorf
Tel. 0211 475 1475
Dez47.Zentrale-Beratungsstelle@brd.nrw.de

Bezirksregierung Köln
Tel. 0221 147 3518
lev@brk.nrw.de

Bezirksregierung Münster
Tel. 0251 411-2729
seiteneinstieg@brms.nrw.de

Volker
Lehrer für Bautechnik  

an einem Berufskolleg
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Ministerium für Schule  
und Bildung des Landes  
Nordrhein-Westfalen

Einstellung in den Schuldienst

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Tel. 0211 5867 40
poststelle@msb.nrw.de

Bei weiteren Fragen und für allgemeine Informationen 
zum Seiteneinstieg sowie zum Einstellungsverfah ren 
stehen Ihnen die Landesweite Beratungsstelle für 
Lehrämter an Schulen und die fünf Bezirksregierungen 
gerne zur Verfügung:

Beratung

tel:+49211586740
tel:+49211586740
mailto:beratung@lehrkraft-werden.nrw


In Nordrhein-Westfalen ist der Seiteneinstieg in den Be-
ruf der Lehrkraft an Grundschulen und den Schulen der 
Sekundarstufe I in zahlreichen Fächern möglich, in den 
Schulen mit Sekundarstufe II insbesondere für folgende 
Fächer(1):
 
 Mathematik 
 Informatik 
 Naturwissenschaften 

 • Physik
 • Chemie
 Technik 

 • Maschinenbautechnik 
 • Elektrotechnik 
 • Fahrzeugtechnik 
 • Chemietechnik 
 • Bautechnik
 • Informationstechnik
 • Mediendesign und Designtechnik 
 Kunst
 Musik
 Sozialpädagogik 

Stellen, die für den Seiteneinstieg 
geöffnet sind, sowie weitere Informa-
tionen zum Seiteneinstieg in den Beruf 
der Lehrkraft und zum Entgelt finden Sie 
über das Portal: www.lois.nrw.de

Sollten Sie erst einmal an einer 
befristeten Tätigkeit interessiert 
sein, um Ihre Expertise in der 
Schule einzubringen, z. B. neben-
beruflich, dann finden Sie alle 
grundlegenden Informationen 
dazu hier: 
www.verena.nrw.de

Fächer
Sie verfügen über:
 einen Hochschulabschluss nach Regelstudienzeiten   

 von insgesamt mindestens 7 Semestern (oder einen  
 FH-Masterabschluss), und 
 eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit oder  

 Kinderbetreuungszeit nach Abschluss des Hoch- 
 schulstudiums und
 einen Studienabschluss, der für einen Einsatz in den  

 ausgeschriebenen Fächern zulässig ist (Ausnahme   
 Grundschule, hier nur ein Fach).

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte in 
Papierform direkt an die Schule senden. 
 
Nach Ihrer erfolgreichen Bewerbung bilden wir Sie im Rah-
men einer zweijährigen berufsbegleitenden Ausbildung zur 
Lehrkraft in zwei Fächern aus. Es besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit der Verbeamtung.

Sie verfügen über:
 einen Studienabschluss, der einen Einsatz in dem 

 ausgeschriebenen Fach zulässt, oder
 eine berufliche fachspezifische Ausbildung.

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte in 
Papierform direkt an die Schule senden.

Nach Ihrer erfolgreichen Bewerbung qualifizieren wir Sie 
im Rahmen einer einjährigen berufsbegleitenden Pädago-
gischen Einführung zur Lehrkraft in einem Fach. 

Qualifikation
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an einer Tätigkeit im  
öffentlichen Schuldienst haben. Um die Unterrichtsversor- 
gung in allen Fächern zu sichern, werden auch Lehrkräfte  
benötigt, die nicht die klassische Lehrerausbildung absol- 
viert haben. Das Land Nordrhein-Westfalen hat für diese 
Personen Einstellungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für 
den Schuldienst eröffnet. 

Aktuell ist der Seiteneinstieg an diesen Schulformen  
möglich:

  Grundschule
  Hauptschule
  Realschule
  Sekundarschule
  Gesamtschule SI/SII
  Gymnasium
  Berufskolleg

Zögern Sie nicht, ebenfalls von unseren landesweiten  
Beratungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Die ent-
sprechenden Kontaktdaten finden Sie umseitig. 

Seiteneinstieg in den Beruf

(1) Die jeweilige Einstellungsmöglichkeit ist von den gesuchten Fäch- 
 ern und der Stellensituation in der einzelnen Region abhängig.

Grundlegende Informa-
tionen zum Seiteneinstieg 
in den Beruf der Lehrkraft 
finden Sie unter:
www.schulministerium.nrw/
seiteneinstieg

Einen schnellen Über- 
blick über die Zugangs-
voraussetzungen für 
die einzelnen Schulfor- 
men finden Sie unter: 
www.schulministerium.nrw/ 
uebersicht-seiteneinstieg
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